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Auf Seite 8 muss die Erklärung Österreichs wie folgt lauten: 

„Bezüglich der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer 

Länder und Gebiete für Steuerzwecke ist Österreich der Auffassung, dass die Formulierung 

„Vorkehrungen für die wirksame Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs“ unter 

Nummer 10 Buchstabe a hinsichtlich der Türkei bedeutet, dass spätestens Anfang 2021 ein 

tatsächlicher automatischer Informationsaustausch mit allen Mitgliedstaaten beginnt.“ 
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